
AMTSBLATT 
DES EVANGELISCHEN KONSISTORIUMS IN QR 

Nr. 12 Greifswald, den 20. Dezember 1965 1965 

Inhalt 

Seite 
A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen uhd Ver-

fügung·en . 121 
Nr. 1) Vereinbarung . 121 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze und Verordnungen 121

C. Perso.nalnachrichten 121 
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Nr. l) Vereinbarung 

Zwischen dem Oherkirchenra t in Schwerin als Ver
treter der Evangelisich - Lutheris-chen Landeskirche 
Mecklenbmgs un:d der Kirchenleitung in Greifswald 
als Vertreter ihrer Landeskirche wird nach Anhö
r.ung und Zustimmung p.ller Beteiligten folgendes 
vereinbart, 

§ 1
Die :mm Pfarrsprengiel Zettemin <K ir,chenheis Dem
min) :zusammengeS1chLoss,enen evangelischen Kirchen
gemeinden Zettemin und Duicko w werdert aus dem 
Bereich :der Kirchenleiturug in Greifswald a:us- und 
in die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Meck-
1enhur,gs (Kirchenhets Malchin) eingegliedert. 

§ 2
Eine V ermögenisauseinander.s,etmmg 'findet nkht siatt. 

§ 3
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C Personalnaehriditen 

Vor dem Theol,ogischen Prüfungs.amt heim Ev.ange� 
lis-chen Konsist,orium in Greifswald haben folgende 
Kandidaten. der Thieol,o,gie die 2. theologische Prü
fung bestanden, 

am 18. November 1965 
Eva Stein e  .r, geb. 11. 1. 1930 in Rummels
burg 
Bärhel Sc h .ir r, geb. 22. 1. 1940 in Danr.zig 
Eli.saheth Z ü Ls .do rf f, geb. 15, 9. 1938 in 
Gützlaffshagen; 

am 19. November 1965 
Hans-foa,chim H a,s s e, ,geb . .am 12. 2. 1939 in 
Greifswald 
Joachim Huse, geh. am 20. 4. 1939 in Cr-os
,sen 
Rudi Mölle r, geb. am 5. L 1935 in Stral
sund. 

Diese Vereinba,run.g tritt .am l. Januar 1966 in Kra ft. De m Kir-chenmusiker Hermann D i t t man n ist die 
Dienstbezekhnun,g ,,Ka ntor" verliehen worden. 

m Schwerin, .den 30. Oktober 1965 

Der Oberkirchenrat 

D. Beste
(Siegel)

Greifswald, den 5. Nov-emher 1965 

Die Kirchenleitung 

D. K,rummacher
(Siegel) 

B Hinweise auf staatl. Gesetze 

und Verordnungen 

Berufen: 

Prediger Gerhard D .a ll ii1 an ·h nia,ch Greifswa ld
Wieck-Eldena,,, Kirchenkre1s Greifswald-Stadt, zum 
1. 11. 1965, eingeführt am 21. 11. 1965.

In den Ruhestand getreten: 

Pfarrer Gotthold W e 11 m e f aus Grei,fsw.ald-Wieck
Eldena, Kirchenkreis Greifsw.ald-Stadt, mit Wirku'Illg 
vom 1. OkLobe r 1965. 

Der Leit,er des Kreiskirchlichen Rentamtes Anklam, 
Kreissyno da loherrentmeister Bru1I10 Z e i s i n g I zum 
1. J anu,a;r 1966.
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D. Freie Stellen

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für· den kirmlimen Dienst

Nr. 2) Mitteilttngen des. Oek.-miss. Amtes Nr. 53 
- Fortsetzung Nr; 8 aus ABI. Nr. 10-11/
1965 _.:

Weitere Unterlagen stehen im Okumenis,chien Insti
tut Berlin .zur Einsichtnahme zur Verfügung. Im 
übrigen verw;ei6en wir auf die Informationsbriefe 
Nr; 1. 2. 3. 6, 10, 25, sowiee auf eintge Artikel illl 
den „Zei,chen der Zeit": 1949/333 ffi 1950/S. 164 ff; 
1952/S. 25 ff 1 .1953/S. 447 ff; 1961/S. 104 ff; 1962/ 
S. 111 ff; 1963/S. 421 ff. Nehen dc·:,1 ZeUignis öf
fentlicher Verlautbarungen steht das mannigfache
Lebenszeugnis einzelner Christen verschiiedener Ras
sen U'llld Denominationen. Die· öffentHche Verant
wortung der Christen dieses La111des ist eine be.son
dera schwere Aufgabe. Die Kirchen der Okumene
sollten sie dabei ntcht allein lassen, sondern mit
ihnen denken und für sie beten, daß sie die rich
tlgen Worte und Taten finden; -

Johannes Althausen 

1. Ges,etze zur rassischen Scheidung

1927 Immorality A,ct ,.) 
Stellt den Geschlechtsverkehr zwi&chen Wei
ßen und Afrikanern · unter Strafe. 

1949 P.r,ohiibitton of Mixed Marria1ges Ad 
Erklärt Heiraten zwischen Weißen und Nicht
weißen für u'Il/geSetzHch. Die RBB&enz1Ugehö
rigkeit des, Paaries enttschieidet der Standes-

- ibeamte. Cemi:schtr.assische Ehen, die außerhalb
der Union ges,chl,ossen wurden,, sind ungültig.

1950. Population Regi,stration Act

Jeder · Bewohner des Un1ollJS@ehietes hat seine 
Rassenizugehörigk,eit -registr1erien zu l.assen. Ei
ne Auswahlkommission enIB-cheidet über die 
Zugehörigkeit nach dem Maßstab: ein Weißer 
ist ..,eine P.erson, die offensi.chtlich w,eiß er
&eheint oder die allgemein als w,eiß abeptier.t 
ist, jedoch nicht eine Person, die off.enskht
lich weiß erscheint, ial:ier allgemein als Far
biger gilt". 

1950 lmmorality Amendmeii.t Act 
Dehnt die Bestimmungen des Gesioores von 
1927 ,mi.s auf Angehörige aller nichtweißeTIJ 
Gr:uppen; Von 1950 bis 1960 sind 3890 Per
sonen nach diesem Gesetz zu, Gefängnis,str-ai
f en verurteilt worden. 

•) Wir haben· um der Klarheit willen die offiziellen 
englischen Bezeichnungen der Gesetze stehen lassen. 
Die Bedeutung des englischen Titels geht jeweils aus 
der Erläuterung hervor (Althausen). 

2. Trennung der Wohnßebiiete und öffentlichen
Einrichtungen 

1913 Natives Land Act 
Bestimmt, daß kein Afrikaner a'l]ßerh.alh der 
Reservate Landbesitz erwerben darf und be
:sclmeldet seine Mögüchkeiten, aiwf weißen Far
men Land zu pachten. Umgekehrt verbi-etet 
es den W,eißen den Landerwerb in den Re
servaten. Es wird eine Untersuclrunigskornmis
s1on eingesetzt. deren Empf.ehlungen dahinge
hen, '13% ,der Bodenfläche der Union, für 
Reservate berei1Z'U6tellen. 

1923 Urhan Areas Act 
Gibt . den Gemeindeverwaltu,111gten das·_ Recht, 
gesonderte WohIJJgebiete für die farbigen Ein
wohner zu bestimmen und &chränkt die Be
wegungsfreiheit der Afrikaner ein. Die· Afri
kaner außerhalb des Kaplarndes werden zur 
Kontr,olLe dies,er Bewegungien einem einheit
lj,chen Raßwesen ,unterstellt. Sie erhalten in
nerhalb ihrer städtischen Wohrugebiete be
schränkte · Besitzrechte. 

1937 Nativ.es Laws Amendment A,ct 
Zw,ingt die Geme-indeverwalt111,ru�en, die oft nur 
sehr zögernd angewandten Urban Areas Ads 
durclizuführen. Die Stadtverwa11Jungen, erhal
ten Vollmacht, als üherflüSSiiig angesehene Afri
kaner in die Reservate alxouschieben, bezw. 
d-0rt die Eingehorenenkommiss.are· di.e Gewalt,
e.inen Afrikaner am V erlassen des Reservates
1ZU hindern, 

1945 Nativ.es (Urban Areas ConsoHdatio.n) Act 
Stellt den Aufenthalt in den Sta.d�bieten 
ohne behördljche Genehmi,gung für di1e Afri
kan,er unter Stra.f•e. Auch der in einer Stadt 
g.el:)()rene Afrikaner hat. dort kein dam,erndes
Wohmecht mehr, ebenfalls können diie Fami
l.ienan;gehörigen eines dort Ansässig;en kein
Recht auf das Wohnen bei ihren Familien
angehörigen geltend machen.

1950 Group A,.r-eas Ad 
Scha.fft eigen,e Wohngeb1ete für jede Rasse.n
.gruppe und sieht große Umsiedlungsaktionen 
vor. Dtes GesetrL wird in den fo1genden Jah
r,en stärudig durch weHere ß.estiimmun�en er- Q> 

gän,zt. AHein in Kapstadt waren von den 
Umsiedlungen bis 1961 betroffen: 7731 Weiße, 
94 148 Co1oureds, · 4658 Asi,aten; Afrikaner ha
ben in Kapstadt kein )Vohnrecrut. 

1952 Nativ,e Laws Amendment Act 
Qhne Erlaubnis darf kein Afrikan.er sich län
g;er a:ls 72 Stunden in ei'll:em städt!ischen Ge
biet aufhalten, außer, er ist dort geboren und 
permanent ansässig 8ewesen. Hat er auch nur 
kurze Zeit anderswo si-ch arufge'halten, ver
hert er s-ein Wohnrecht. Die Aufo,nthaltser
laubnis ist abhängig vom Arbeitsverhältnis; 
Familiien.angehör-ige eines An.säs,si� dürfen 
si-ch nur im sel'ben Gebiet aufhaltem. wenn 
s1e dort ebenfallss in ei,n,em Arheitsver.hältnis 
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,stehen. Von 1955 bis 1960 wurden 2 411 860 
P.ersonen wegen Vergeherus ge� d:iiese und 
.d:iie damit verbundenen P.a;ßg,eaei'zle verurteilt, 
fast ein Viertel der gesamtien afrikanischen 
Bevölkerung der Un,iion. 

1953 Bantu Education. Act 
Nimmt den Provinzen der Unr1on die Kom
petenzen, über da.s Erzi:ehunigsw.esen für die 
Afrikaner und überträgt sie dem B.antlum-ini
iStedum. Dies�s Er:7Jiehungssystem wurde auf 
diie „beso.nideren Bedürfnisse der Bantu", wie 
s.iie sich das Ministerium vorstellt, ausger,ich
tet.

1953 Reservation ,of Separ.ato Amenities Act 
Erklärt es für gesetzlich zulässig, daß Ver
kehnsunhi'rnehmen usw; für die einzelnen. Ras-
1sen.gruppen getrennte E,inrichtung,en schaffen, 
w,ohei sie weder allen Rais,s,en ihre Dienste an
bieten müssen I1JOch gleichwertige Di·enstlei
istu.ngen anzubiet,en halben. 

1955 Natives (Urban Areas) Amenidm�nl Act 
Geht gegen · die in Gebäuden der weißen Sfüdt-

- gebiete lebenden nichtweißen Bedi,ensteten und
Angestellten vor und zwi'Illgt diese zum Um
'ZlUg in. die für sie v,or,gesehernen Viertel.

1957 Natives Laws Amendment Act 
Gibt dem Minister für Einge<borenenangiel,egen
hl;!iten die Vollmacht, gemischtrassische Got
tesdienste 2iu verbieten. - Das Gesetz ver
schärft gleichzeitig die Bestimmungen über die 
Wohn- und Aufenthaltsrechte der Afri'kaner 
in Gebiet-en außerhafü der Reservate. 

Gmu,p Areas Ainendment Act 
V erbi et,et den Besuch von Kinos, Restaurants, 
CLuhs. clur•h Angehörige v-erschiedener · Rassen
gmppen. 

1959 Exten.si,on of Univers,ifti-es Act 
Schafft eigene Hochschuleimiichtungen für ein
zelne Rassen- und Stammes,gmppen und v,er
sdtli.eßt die bisher allen Rassen ziu.gängli.chen, 
,sogenannten ,.,o:ff.enen" Universitäten, außer in 
-em1gen Ausn,a,hmefällen, die v,on der . Geneh
migung der Regierung abhängen.

1960 Reservation of Separate Amenfües Amenclment 
Act 
Schafft getrennte Badestrände für die einzel
nen Rassengruppen. 

1963 Better Administr.ation. of Design,ated AreasAct 
V er.stärkt die Vollmachten. für Umsiedlungen 
unter dem Group Are� Act. 

Bantu Laws Amen,dment Act 
Beseitigt alle grundsätzlichen Wohnrechte für 
Afrikaner in städtisd1en und län,dHchen wei
ßen Gebieten. Rund 7 Millionen Afrikaner 
wer-den :in den Status des Wanderarbeiters 
gezwungen. 

3. Wirtschaftliche Diskriminierung

191 l Mines anid Works A-ct 
Sc'hließt die Ni.chtweiße.n von eiilier Reihe von 
Täti:gkeiten ausdrückHch aus und. bestärkt die 
in Abmachungen zwischen den weißen' Arbei
tern und den Unternehmern festgel,egte „kon
veJ1tionelle Parbemscliranke", nach der die 
nichtweißen generell auf di,e ungelernten Tä
tigkeiten beschränkt sind. 

1922 Apprentkeship Act 
Scliafft eine Regel,ung des Lehrlingswe.sens-, 
wobei die Gesetzesbestimmungen oo gefaßt 
s:i.Ilid, daß zwar nicht ausdrücklich, jedoch in 
der Wirkung., der Maiss,e der Ni-chtweiß,en die 
Chance zur Erlangung ein,er höheren Berufs
qualifikaüon genommen ist. 

1928 Old Age Pensit0ns Act 
Schafft eine Altersversorgung für die Wei
ßen, . die in .sehr · abges.chwächtem Umfang eben
falls Co1our,eds zugute kommen kann, jedoch 
für Afrikarner und Inder nicht gilt. 

1932 Nativ•e Service Contra.et Act 
Bestimmt, daß die weißen Farmer die auf ih
rem Besitz lebenden afrikanischen Pächter, die 
.alis „squat11er" in ihrer ursprünglichen Heimat 
giebliebenen Nachkommen jener Afrikaner; die 
vor der weißen Landnahme dort leht,en, in 
,festen Tage1ohn nehmen und eine fe.stge9etzte 
Zahl von Tag.en für si-ch arbeiten lassen müs
sen und diejend!gen, die dieses Verhältnis nicht 
dngehen wollen bez,Lehun§Sweis,e überzählig 
sind, in ,ein Reservat zu schi,cken haben. Es 
,gilt nur für Transv:aal un,d Natal. 

1936 Nativ,e•s Trust ancl Land Act 
Dehnt 'die Geltung des Gesetzes von 1932 auf 
die gesamte Union aus. 

1951 Native Bui1ding Workers Act 
Gestattet dk Ausübung von . gelernten Tätig
keiten durch a:frikani:sche Bauarbeiter, aber 
nu,r für Bauvorhaben in Afrikanergehieten. Ein 
Weißer darf keinem .afrikanischen Maurer oder 
Bauhandwerker einen Auftrag gehen. 

1956 Industri,al Concili.ati-on Act 
Zwingt dir teilweise mehrr-8JStSi:schcn Gewerk
schaJtien zur Aufspaltung nach raS1Si.sicher Zu
.g,ehöiigkeit der Mitglieder und l,egt · die Tätig
keitsbereiche für die ,einzelnen R&SB!engruppen 
.fest. 

1960 Factoriie:s; Machinery. and Buildinig Works 
Allliendment Act 
Ermächtigt die Regierung, von plivaten und 
öffenfüchen Unternehmun:gen gietrennte sani
tär,e Anlagen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume, Ar� 
beits,plätze usw, für die Beschäftigten ver
&hi,edener Ra-ssenzu.gehöri.gkeil emri,chten zu 
lassen. 
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1963 Bantu Laws Amendment .Ad 
Nimmt . den Afrikanern dk letzten. Rechte in

den städüs,chen Gebieten und den weißen 
Landbezirken. Damit sin1d aUe Afrikaner, die 
außerhalb der Reservate ihren LeibenSQlnterhalt 
isuchen, zu recht1osen, vollkommen von der 
Erhaltm;�g ,eines Arbeitspl,atzes abhän,gi,gen Wan
derarbeitern gemacht. 

4. Politische Diskriminierung

1920 Nativ,e Affair.s Act 
Zur ReraFung der Rt!_�ie1mng wird . ein Rat für 
Bin;g,eborenen - Angelegenheiten emainnt. Die 
S,elhstverwaltun�sr,echtc in ·den Res,ervaiten wer
den ausgedehnt, häufigere Beratungien;mitHäupt
liingien und ande11en V ertr,etern der Afrikaner 
werden in Aussiicht genommen. 

1936 Repres,entation of Natives Act 
Dte ungefähr 11 000 afrikanilschen Wähler im 
Kapland werden aus der allgemeinen Wähler
liste herausgenommen u.nd können vorn da ah 
nur n,o,ch dr,ei weiße Abge,ordnete iillS Pa,rla
ment wählen. Die übrigenAfr1kaner der Union 
erhalten das Recht zur Wahl von vier w,eiße.n 
Sen.atmen, dioe JlJOCh nicht Wahlher,echtigten 
i.m Kapland düd:en außer,dem zwei weiße oder 
1s,chwar21e Abgeordnete in den Provinzrat wäh
Len. - Außerdem wird ein Ein,geborenen-Re
präseritativ-Rat gesichaff.en, in den die Afri
kaner über ihr,e traditioneUen Auto,ritäterl zwölf 
Vertreter ent,senden, di,e Regierung vteir Afri
kaner nominiert und ihr,e ·. fünf wkhti-gsten
Eingebo'renenk,ommissare ents,endet. Dies.er Rat 
hat ber,aten.de Funktion in allen Eingeborenen
�mg,en. 

1946 ,Asi.atiic Land Tenure an,d fodi.an Representa
Hon Act 
Gewährt den Indern NataLs und Ttansv,s.als 
,einen ,ernannten U!Ilid -einen ge'ivählt-oo weißen 
V,ertret,er im Senat s,owte drei weiße Abgie
ordn,ete, di,e sie auf einer gesoI1Jderten Wähler
liste ins Uniionl'lparlament wählen. In Natal 
,erhalten die foder d111S Recht zur Wahl von; 
zwei Abgeordneten, W•eißen oder Indern, in 
den Provinzrat. 

1948 Asiatk Laws Amendment Act 
Entzieht den Indern ihre Vertreter im Unions
;parlamen:t. ·. 

19:il Bantu Authorit1e:s A,ct 
Schrafft den Eingeborenen-Repräsentativ-Rat ah 
und ri,cht,et ,stammesmäfög a,us,gerichtete und 
.r:egi1onal gegliederte Bantu-Autoritäten in den 
Reservaten ein, di,e ,vom Ministerium für Ein,
igehorenen-Angelegenheite:n ernannt und abge
setzt �erden. 

1959 Priomotion of Bantu Self-Gouvernement-Ad 
Schafft die afrikanische Vertretung im Uni
ooopru;lament ab U.Illq' legt Richtlinien für <li-e 
Schaffung von SeLbiStverwaltunigen i'll den zu 

Bantustan umzugestal.ten1den Res,e•rvaten fos,t. 
Diese Selbstverwaltun,�,en hahen ein Uberge
,gewkht der traditionellen Autoritäten, bei de
r.en BC1Setzung die Re:giemng ein entscheiden
des Wort mitzureden hat. 

1963 Tr,an,skei Constitution Act 
föchtet 'die ersten im: Ges-etz von 1959 vorge
sehenen Selbstverwaltm1,g:skörpers,chaften für 
,arfriikanis-che Heimatterritorien ein. Tr.anslkei
Bür.ger ist jeder Angehörige der in diesem 
Gebiet l.ehenden Stämme �oder v,on der•en Mit-
1gliedern abstammende Afrikaner in der Union. 
Er unter.steht den Gesetzen und Vero:r.dnungcm 
,deis Tr,anskei.-P.ar1aments · auch außerhalb des 
Terrüoriums. Dieses Parlament besitzt weit
gehende Kompetenzen im ßerekh der inneren 
Verwaltung, jedoch keine in bezug illl1f äußere 
Sü!uveränität. Di-e Abgieordneten werden nur 
1zum Teil gewählt, die Mehrh€-it besteht aus 
Häuptlingen und ander.en tmdit1onellen Ver
tretern. .Dte Ges-ewgehung bedarf der Zustim
mung des Präs.i.denten v,on Südafrika. 

Ziur Erklärulllg: Die· Ti:anskei ist ein 41 400 
qkm gt-0ßes Gebi,et im Südosten des Kaplan
des, ·zwischen. East Londo•n,, Queenstown, Kok
stad und P,ort Shepstone gelegen. In ihr woh
nen 1.25 ,lvlill. Bantu, die .haiuptsächlich zur 
Xhosa-Gruppe gehören. '. Die Haruptstadt ist 
Umtata, der Chefminister Kaiizer Mantanzima, 
der .sich v,or allem a.ui die Häuptlinge im 
Parlament stützt. :Die Mehrhei-t der gewähl
ten Rarlamentsmitgli-eder ,dagegen sit,eht urnter 
Führung v,on V. Roto, der sich für eine Inte
gration der Rassen eins.etzt, in Opposition. 
Biis heute ist die Transkei das einzige der 
sieben g,epLanten B.antustan geblieben. 

5. Der totalitäre Stqpt

1927 Native Administratiion Act

Gegen die hehörd}i:che Anordnung, daß ein 
einzelner ,oder -eine Gruppe Afrikan.er ,ein Ge
lbiet zu verl.ass,en hat. gibt es keine Einspruchs
mögHchkeit. ., .Die Behörden können „Agitato
ren verbannen, die Haß zwi�chen den Rassen 
1säen". Stämme dürf.en umgesiedelt werden,. 

1930 Riotous Assemhliies Act 
Giht der Jlegi,eruJ1Jg V,ollmachten, politische 
Vers.amml1ung-en .der Nich-tweiß.en aufzulösen 
iund .gegen Pr,otestaktionen dieser •;Bevölkerungs� 
,gruppe gewaltsam VlOrmgehen. .,Rädelsführer" 
oder ,,Agitatoren" können vom .ßetreten oder 
V erl.ass,en jedes· heliebig!en Geb1ets abgehalten 
werden. Außei:halb der Union Geborene ka:nn 
die Regi-emng deportieren, falls si,e diese der 
., Verhetzung v,on Afrikanern" für i;ichuldi,g he-
fin.det; / 

1950 Suppression of Communism Act 
Verbi,et,et die Kommunistis,che Partei und de
ren U nteriorg,ainisat1onen oder von Kommuni
sten dur,chs,e1zte oder kommunistische Ziele 
vertretende Vcreinig1\.mgen und heschneidet die'; 
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zivilen Rechte der MitgHeder · sol,cher verbo
tenen Or�ti9n ganiz entscheidend. Je
der, ,;det ,eiliies dei Ziele dies Kmnniunismus 
vertritt", kann den Bes,tiinIDung,en dieses, Ge
setzes unterworfen werden; 

1952 Criminal Sentenoes Amendment Act 
Bestimmt, daß die Prü�lstrafe _ gegen bestimm
te Vcrgiehen verhän,gt werden kann. 1952 bilS . 
1962 wurden 850000 _ Schläge wegen. größerer 
oder kleinerer Vergehen verhängt. 

1952 Natives (Abolition of l>a• all'd Coo_rdma
ti.on of Doouments) Act 
Faßt die hesteheooen Paßges,etze zusammen, 
ao daß heute jeder Afrikaner über 16 Jahre 

· .ständig k,ontx:olliert werden kann, in Bezuig auf
Au.f enthalts- und Arbeits.erla'l.llhnis, Wechsel des
Wohnorts, ·· SteuerzahLungen. Ein Paß mit die
sen Angaben muß ständiig :m.Ugief ührt werden,
Bei IJberrnetung einer der k,ompl.iizierteni Be
!Stimmungeit dieses __ Gesetzes wird der Betrof
fene . meist- ohne Gerkhtsverharullung in Haft
genommen. _Ulld -811.lB dem betreffenden Gebiet
fortgeschafft oder in ejn Arbeit!s�ger gesteckt.

1953 Criminal Law Amendnient Act 
Verhängt strenge Strafen gegen jede Gesetzes
übertretung, diie einem politiaahen Protesit Aus
d1m,ck verleihen will. . Diies-e 8estimmüngen 
sind gedchtet gegen die Paißverorenn.un.gsakti
onen und ähnliche gewaltl,ose Widerstands
kampagnen. 

1954 Rföt,ous As-semblieis and Siuppr-esäion of Com
mumsm A:inendment Act 
Nimmt dem Minist�r die Verpfüchtung, bevor 
er jemanden �n R-esitiktionen der betr.ef:f.en
den Geset�e unterstellt, d1esem d1e Möglich
keit rum Einspruch und zur V erteidi•gu.ng zu 
bieten. Alle erfaßten K,onununi.sten werden 
unwählhar für da.s Parlament oder den Pro
vinzrat. 

1955 Departure from the Union Regulation Act 
Bestimmt, daß jeder Unioilßlbürger das Land 
nur mit einem gjilti:gen Paß oder einer ande
ren hehördli,che.n; Erloobnis verlassen darf und· 
,gibt dem Innenminister die V.ollmaoht, einen 
Paß zu verweigern oder einen· ausgeg,eib,enen 
Paß einzuziehen. Diese Vollma.cht wird heute 
iin größtem , Umfang· gegen prominente Gegner 
der Regierung - eingese�t. Zum Beis,p�el �en 
Alain Paton. ·· · 

1956 Native Administration Amendmerut Act 
Verhaunungsan.or�ungen müssien sofort be
fo1gt werden. ,ohne daß der BetreHerude recb.t-. 
zeitig vorher bena.chiichtigt \Verden muß.

1961 Defence Amendment Act 
Gestattet dem V erteidigungsminiS1ter im Kriegs
fall oder unter dem Ausriaihmez;ustanid, zur 
Erhaltiung der Si,cherheit jede beliebige Gruppe 
an -einem i.hm dafür geeignet erscheinenden 
Ort 21u konzentrieren. - Oi.ese Anordnung darf 

mir vii!r Tage gelten, kann jeoo,ah: laufend 
emeru.ert werden. 

General Law Amen:dment Act 
Gestattet die lnh�ftierunig ohne ri.chterlichien 
Befe

h
l und richterliche Untersu.ch.�ng bis zu

12 Ta�; 
. . 

1962 Gemeral La.w Ameridment A.ct (S.albota:ge Acl) 
Gestattet,· Gegner der Regi,erunig unter Haus� 
ar11est ru stellen. Die Mind-es-ts.1r:afe für Sa� 
botal1Je wird auf · fünf . Jähre,- {estgelegt, die 
Höchststrafo ist der Tod. 

1963 General Law Ani,endment Ad 
Zum Zweck des - Vemörs darf eiine Person - bis 
iZIU 90 Ta8eill in Haft · gehalten werden, ohne 
daß -ein Hafthefe:lrl vorliegen inJuß oder eine ·· 
richterli-cb.e _ Untersuchung des Falles· stattfin..:
det. Dies,e Haft k.a.nn na-ch · Ab1aiuf - einer -Pe:
r.iode erneuert werden. (Ab 11, Januar 1965 
v:1>m · Just�minist-er vorläufig am�hen .. Wie 
jedoch __ ausdrückHch betont, soll es jederzeit 
,;nacli Bedarf" wieder eingeführt werden kön;. 
nenJ 

1963 P.ubli.cations anli, Entertainments Ad 
Regelt die Zensur von Presse, Büchern, Fil� 
men. · Bühnenvorstellungen., · K,unstveraru;,taltun
,gen. Gerlcbtet - ist es vo-r allem gegen Dar
stellungen von Ra.ssengleichiberechtigun,g _ oder
vom Rassenzusammenleben, ·- gegen politische
Propaganda der Gegner, gegen Pornographie. 

1964 Bant'U Laws Amendment Bill 
Gibt der . Regierung totale K,ontrolle übeT di,e 
in den weißen Geb,i-eten woihnienideni · und ar
beitenden. Afrikaner. ArbeitsS1u.ohe _ dairf nur 
noch durch das staatlicli-e Arbeitsbüro erfol
,gen. Jeder Arheit.geher macht skh strafhar, 
der ,oJine Vermittl1Wlig des Büros einen Afrika
ner einstellt. Die Beamten di,es,es Büros ha
ben. das Recht; Afrikaner ru. arretieren, die 
nicht durch das Büro vermittelt wu:rden. Es 
verfügt über .sogenannte ,;Ai.d Centre:s"; in . 
denen di� Aiufgegriffenen bis zur Ausweisung 
beziehungsweise Arbeitsvermittlung zwan,gswei
_s,e interni;ert werden .. Alle �-ish,erige11 Sonder
regelungen für Afrikaner,•· die seit· der Geburt 
oder seit 15 Jahren · in weißen Gebiet:en - gelebt 
haben, sind.aufgehoben. Jeder Afrikaner kann 
ausgewi� · werden, we.nn ,aus ,ein,em hestimm
�en GeM�t (Res.ervat) genüg,erid Afrikaner im 
betreffenden weißen ßeLirk sind; wenn ein 
Afrikaner ;als „faul" oder „unlerwürns.cht" kh.;;� 
sifizrert wurde; wemi es rocht mel'ir hn Inter
·esse des Arb,eitgeber.s, des Arheitnehmens- :Oder
,der Offentli.chk,eit liegt; da,ß der Betreffende
skh im weißen Gebiet _ aufhält. Familienange
hörige dürfen nur dann zusam.men1eben, wenn
.sie „Z'Uv-or ordentlich im ·gl,efohien Distrikt''
,gelebt haben. .Das gilt ffllch für Jungvermähl
te, 'So daß die Zuzwgs,genehmigurug für den
Ehepartner .a:us ei:n,em anderen Gebiet vom
Entscheid des ijüros - abhängt. Wird diese nkht
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-erteilt, s,o darf d1e Frau i:hr-en Mann. nicht
länger als 72 Stunden hesu.cfüen. Wird si,e
während dieser Zeit vo!n der Polii2iei oder den
Beamten des Büros �tro.ffen, so muß 1Sie
den Beweis erbringen, di.e 72 Stunden n1cht
überschritten zu haben. Di.e Bürobeamten ha
ben, das Reaht, diie Häuser der Afrikap,er ohne
Durdisuchungshefehl Zlll �etrete,n.

Nr. 3) Luther-Akademie 1965 

In diesem Jrilit war der Hodhschullehrgang der Lu-
1:her�Akad.emie stark mit Lu.ther selbst heschäftigt. 
Dieser erste E i n d r u ,c k des Programms. (s. Amts-
blatt 1965 S. 64) bHeb, auch wen,n Prof. H. Borni-; 
kamm, Heidelberg, - üibri,gen:s auch wi•e Prof. Elli� 
ger, Soest - mit seinem The� über .de,n jungen 
Luther trusblieb. Drei Vorlesungen rü'hrt·en entsche.i
dende Luthier-Mome,nte an. 

Zunächst mußte der pr.akHsc'hie Theolo.g,e . Prof. Dr. 
G. Krau·s e ,  Bon,n, mit•seinem Thema, ,,Theologia
practica bei Luther" dogmen,ge&chichfüch in die Be
.griffe der mitteLalterliclien Theologie :einführen, um
Luthers Unidenken eindrü,cklich zu machen. Mit
den Kreuzzügen war Aristot:el:es in die Geisteswelt
des Abendlandes eingedrungen mit seiner Gruppi,e
rung der Wissenschaft in spekulative, praktische
und artistische Sachgebiete und hatte damit dlie
Theologie in clie AÜseiniaooers,ew;ung �ebracht, ob
sie eine spekulative <Thomas Aq.) oder prakt1sche
(Sootus) Wissenschaft sei. Anfangs stand Luther in
Erfurt und Wittenberg im Einfluß der ,,Theologie
in Praxis", die ihr Wesen nwcht Jn Spekulati-on,
sondern im „Sem in der Liebe" erkannte. Sein
Umhru1ch äußert sich in der energischen Verw,eT
fung der theologi,a practioa - und der theologita
sipecuLativa, also der ges,amt,en schol.fltStische111 The
o1ogie. Gebraucht er dann die Begriffe der „wah
ren" .,praktischen, Theo1ogi,e", ja der „spekulativeru
Theologie" positiv in seinem System, so haheru sie
ein vöfüg anderes, eben :reformato:riscfues Gesicht.
- 8eim Spekulieren in den Himmel hinauf hatte
der „Mönch si.ch den Hals g,ehrochen" (Luther), er
11atte in Scholastik und Mystik die Vemunft. ver
lassen und „über Sein und Ni·chtsej.n hinauf.stei
gen" wollen. Nun · weiß er, daß Gott 'll.Ild sein
Christus nicht phil,osop:hisch-ontologitsch zu erfassen
ist, sondern allein in s,einem Wort, mit dem Gott
als Subj,ekt dem Menschen gegenüber tritt. Damit
ist di•e (philosophische) Ungewißheit urud Chri.stu.s,
und :zwar . der Gekreuzilgt,e, der Christus im Tod
zum reale� Kern der Theologie gemacht. In, ihm
und in seiner Entfaltung gestaltet sich die wahre
prakt:it5'che TheoLogie, die · Gottes Rede lebensnah
und J.ebeMwirksam weiß, diie Rechtfertigu:rug daher
unentbehirliic:h für den Weltenla;uif rnaicht, die Glau
ben a1s alleinige Ouell,e für ,gute Werk,e setzt, di,e
S•Omit wiirklichkeitstreu i,st und darum die Lebens
w,eis-heit der Phifosophie pOS1itiv bewerten �
mese Gestaltu�llg geschieht in Erfahrung, zu der
notwendi•g - eben seinshedingt du.11ch diet U�ewiß
heit - die Anfechtung gehört. - Unter Verweis iaUJf 
zwei Veröffentlichungen - H. M. Müller, Erfah� 
mng und Gl;auhen hei Lufüer; B. Hägglund, Theo-

logie und Philosophi-e bei Luther und in der pcc;. 
Tr.ad. - wurde nun die Notwendigkeit der •Praxis 
für den Glauben begründet. Am Beispiel Josephs 
wird in der Genesis-Vorlesung gezeigt, wie seine 
rei!ne Spekulation, von. VateI'S. Unterweisiunsig über 
Wesen, Verheißung und. Forderung Gottes hervot,
gemfen, ihn bei seinem Verkauf nur weinen lassen 
kann. Aus diesen Tränen werden Freudentränen 
(= Glauben), wo die Praxis eins,etzt, dieses Uner
wartete, v-orher niicht Berechnete UI11d nicht Bere
chenbare, diese widrige wie auch -alltägli.che Situa
ti-on als Gottes guten Willen aiufzunehmen. In die
ser P�aixs i.st der Vorgriff ·enthalten, der Gott wi
der alle Erfahrung hehauptet. Dieser Glaube ist 
eine mächtige Sache (u;rud ni.cht müßiges Denken), 
wenn Joseph, der 'mit der Amfer.stehung der Toten 
an die er mach Luther ,glaubt, größeres .als .ßürge'r
freiheit oder das Reich · Ägypten hofft, in s•einen 
Punktionen, im .Ker'ker •un,d P.alast .keine Angst in 
seiner Haft- oder· M111chtpos,ition, kein Streben nach 
Machterweiterung kennt und das Größte und Best,e 
in der Welt, die Gott gehört, in der Freiheit desi 
Glaubens „leiicht" nimmt. Damit ist die hermer1eu
tische Möglichkeit :des Glaubens heraus-gestellt. Der 
Glaube ist die alleinige und wirksame Irr-Gelbr,auch
n,ahme des Wortes Gottes. Und Z'\'lar nicltt der 
selhstherrHche Glauibe, der das Wort für si,ch nutzt, 
sondern der, der in Liebe mit dem Wort ;J'echt „um
geht", wobei der . Gla�ibe Einsatz mit ganzer Fxi
stenz ist und .in diesem· Kampf seine Wirkllchkeit 
hat, wo Gott der wirkl,i,ch Handelnde ist. Da aber 
das „Wort" eine v,orlämfi.ge Äußerung und nicht 
res ipsa, nur Mittel des hefüge'Il Geistes .ist. is,t die, 
hermen.e,utische Relevanz der Erfahrung fostgest,ellt. 
Diese Erfahrung hat als wesentliches Moment nicht 
das Bewußtsein rnetaphysr1s,cher Identität, sondern 
die Anfechtung; sie ist keine natürliche, oondern 
eine Glaub.enserfahrung, die im Widerspruch fest
hält. So ist die Erfahrung hermeneutisch. gefo,rdert, 
Im Leben, Stel'ben und Ver:urteiltwerden wird der 
Theologe, nicht im Erkennen, Lesen u:nid Studieren. 
Der theologische Ort dieser Pr.ax.is ist die Unter
scheidung von Gesetz und Evan,gelium. Das: müs
sen alle Prediger wissen; an ihr hängt Schrift und 
Theo1ogie, ja die Kir-ehe. DieseUnters,cheidung wird 
Logisch nicht ausrekhend voll,zogen, sondern ent
scheidend praktisch. Die Praxis hat aber die Situ
ation des Kanpf-Glauhens, w,o das Gewissen mit 
dem füchterspmch Gottes gegen seinen Heil.szu
spmch . streitet. Dort i&t der G1a!ll!be kein Gedan
kenglauben mehr. Gesetz untd Evangelium sind da
rum aufs engste verbunden toonjrun,ctissime) für den 
Glauiben. Die conjunctio practiica ist keine cogni
tio, kein Denkakt, sondern vollzieht sich im ge
schichtlichen Existier.en, im Aushalten in dem Sprung 
zwischen den beiden Positi.onen: wir saigen - Gott 
saigt. Hier steht die rechte Theol,o,gi,e der SpekLt
lation und die der .• Praxis im nahen zeitlitchen Be
zmg. Die Ptaxis. der Unters1cheidung von Ges,etz 
.und Evangelium ist das Schwerste, denn der MenStCh 
an .s:Lch hat sie ,nkht, son,dern der .heilige Geist: 
Gott muß hier der heiligste Mei.ster sein. Die Pra� 
xis des Glau:bens s.cha.fft daher er selber, der 
'Mensch kann nur hinwei,gen a'Uf ih:n, sein Wort 
und .sein Walten in der Geschiahte. Deshalb, ist 
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die Unters,che'idung von Ges,etz 'und Evam.gelium 
nicht genug ru lernen, ood in dieser Praxis macht 
nicht lJbung den, Meister, denn die Entscheidung 
des Glaubens i,st immer neu in neuer Situation der 
Geschichte. So muß theologia practtcii. im Sinne 
Luthers dara-uf aufmerken, daß der Glaube zu, kämp
fen hat im feindseligen Zusammenisein von Gesetz 
und Evangelium - un,d so immer Gottes Sache 
bleibt. - Dieser Wiedergaibe-Versuch muß a1Uf cHe 
V eröffentHchung dieses bedeutsa:men VortrlllgeS im 
nächsten Jahr verwei.sen; dann wird der Vortrag 
noch du11ch Bolgerungen für die Praxis erweitert 
sein. 

Mit großem Applaus wurde auf dem Kafheder Prof. 
Dr. P i  n -0 m a a aus HelsinJci hegrüßt. Er las über 
,,Da,-t Gesetz in Luthers groß.er Galaterbrief-Vorle
sung". Hier wurde über die Fors.chungssibualfon, 
unterrkhtet, in der Ehlert bei Luther den scharfen 
Gegensatz von Gesetz und EvangeliUIIll unter dem 
Heilsaspekt ansetzt, während die Barth' sehe Rich
tung bettle Offenbarungsmomente in Harrn.,oniie un
ter dem Begriff des · tertiu,s us,us · legiis faßt; die ver
mittelnden Versu,che von Althaus und foest (Gesetz 
der Freiheit) dazu wie die schwedische Fors,chun,g 
wurden angedeutet. Ebenso wurde der Gegensatz 
Luthe;s zum Thomismus wie Nominalismus darge
Um. In der großen Ga1aterhrief-Vorlesung ist das, 
Gesetz die Verderbensrnacht, di,e wohl Au,fga!ben am 
Fleisch hat, aber das Gewissen ni,cht beherrs,cbcn 
darf. Das Gesetz hat bleibende, aber auch zugleich 
vergehende Bedeutung. Dieses dialiektische Verhält
ni,s hat seinen Grund in dem immer werdenden 
Christen. Hier waren sa,chgegebene Zusammenhänge 
mit dem ohen angegebenem Vortrag (GesetJz und 
Anfechtung). 

Unter dem Tenninus „Zugleich" charakterisierte 
Prof. D. S ,eh o t t, Halle, ,,Mensch und Zeit in Lu
thers Rechtfertigungslehre", in Korufrontation zur rö
mischen Lehre. Luthers rormel ,,Gerecht und Sün
der zuglei,c::h" ist für die römis,che I<irche anstößig, 
da dort die reale Heiligung geleugnet uoo. sittlicl1e 
Begriffe verwirrt zu sein sd1einen, De:r Zeit- und 
Relativitätshegriff „zugleich" wird von Luther nicht 
i.m anthmpologischen Sinn, sondern für die Geltung 
des Menschen v•or Gott in der Zeit .gebraucht und 
kennzeiclmet Gott, Mensch und Zeit in ihrer ge
genseitigen Beziehung. Damit witd ein Beitrag zum 
Zeitpr.oblem geliefert. Die I<ategorie der Gleichzei
tigkeit findet sich bei Luther an den Gegensätzen,
(a) gerecht - Sünder, (b) Glaube - Werk, (c) Ge
setz - Evangelium, (d) .außen - innen. W,as, steckt
in diesen „Begriffen" für eine Zeitproblematik'?
(a) Nach der römischen Lehre macht die heilig
machende Gnade in der Tau.fe ,einen Gerechten;
verliert der Sünder die Gnadie, ISO muß si,e: im Buß
sakr.ament wieder gewonnen werden. Im Stande der
Gnade, in der der Christ von Todsünden frei ist,
ist er mit läßlid1en Sünden gerecht. Dagegen hält
Luther fest, Auch in und nach der Taufe .ist de11 
Menisch:, ehe er läßliche Sün,den begangen hat, Sün
der, · sodaß er nach PerSjOn und Werk "nicht vor
Gott bestehen kann, und wird erneuert in s,ei1nem
Tun. Zugleich .Sünder und gerecht. ('b) Rom: Es

gibt keine Rechtfertigung ohne i die Wurael des 
Glaubens. Darum :i:st .a,u,ch toter GlaJUbe ohne Wer
ke wa'hrer Glaube und damit Wiul'Zel der Rechtfor
ti.gung. Es gibt Zeiten des Gla-wbens ohne· und Zei
ten dessel!ben mit Werken. Luther: Es ,gi!ht keinoe 
RechtferU.gung ohne Werke, die daJS Gesetz erfül
len. Glaube kann nicht tot sein, will er nicht ails 
Glaube aufhören; . die Werke „folgen" ihm - im 
sachli,chen, nicht zeitlichen VerständnLs des Wortes. 
Der Glaube ergreift Gott un,d ist darum niemals
allein ohne Werke. Zug-lei,ch Glaube und W,erk. 
(,c) Rom sagt mit Luther: Das alte Gesetz kann nidrt 
rechtferti-gen„ ist Zu,chtmeiister au,f Christus. Das 
neue Gesetz (= Evangelium) fut leh,enidi.g machend, 
erneuernd. Jedoch faßt Rom das J11eue Gesetoz mit 
seiner Gnade.nkr.aft sakramental, s,oidaß zwischen dem 
Sakrament des alten und dem d•es neuen Gesetzes 
geschieden wird: das alte deutet nur di,e s,akram,,en
tal.e Gnade Christi an., das neue · <enthält sie. Lu
ther dageg·en: Beschneidu,n,g und Taufe sind Mide 
Zekhen mit dem Verheißun,g\'l•wort, ihre Wirklich
keit liegt darum ni,cht in dem o,pu,s, sondern �m 
Glauben an das V erheißun:g;swort, sodaß Gott seihst 
ihre Wirksamkeit ist uind rncht dais Zei,chen. Altes 
un,d Neues Testament un.terscheiden skh so nur an 
ihrem geschiichtlichen Ort, nicht m der Saiche. Diec, 
gilt nicht nur in der Gnade, sondern .auch im Ge
setz, das bleibende Bedeu,tiunig h.ait (geg,en dte Anti
oomer). Altes und Neues Testament sind beide 
zuglei-ch in zwei Zeiten, der des Ges,etzes ullld q�· 
der Gnade. Der Christ ist al,s Fleisch unter dem 
Geset•i.. als Geist u,nter dem Evarugelium. Damit 
verbinden sich zwei Zeit,en; Ge,s,etz und Evarng,eLi1um 
haben beide unmittelbare Gegenwartshedeutiung. (d) 
Di·e Spann,u�g zwischen dem äußeren Zeichen ,in 
Gottes Handeln in Taiutfe, Abendmahl u,n,d �llem 
Heilbringen und der inneren Rcchtf.ertigmng · lösen 
Thomas (kas,u,al) und SoofllLS (occasion,ell) durch den 
Vollzuig ex opere operato. Das lehnt Lu,ther ab -
genauso wie die Eniwertung des Sakraments,, das 
eben nicht bloß Bekenntnishandlulll,ß vor de,r Welt 
ist (gegen Zwingli). Taufe und Abendmahl sind 
Gnadenmittel, weil der h,eilige Gci,s,t, _ der Glauben 
s-che:nkt u,n,d erneuert, nicht aus m,e,ns,chli,chem In
neren, .so.ndern von außen kommt, diurd1 Christi Bot
schaft, dte durchs Ohr zu hören ist. Ohne äußer
li.ches Wort keine Gnade und kein Geist (Schmalk.
Art. Bek.Schriften, .1930, S. 453 f) .. Daß die Predigt
von Chri-s�us nur v,0.11. au{;en .ges,chieht, ist am Sa
krament besonders si,nnf.älli.g. Daher· ist äußere Hand
lung von der Gn.aden,zu,sage nicht zu scheiden. Zu
gleid1 äußeres V erheißungswort im äußeren Ohr und
Glauibe im He�zen, - Dil! Bestimmung „Zugleich"
set2t u;nd ordnet damit · nkht .gleich, sondern läßt
keine Ru1ie zu und schafft zielgerichtete Bewesung,
Sünde im Gehen. Ger·echtigkeit im Kommen; Sünde
bl.eibt bis zum Tod, dort e:n,dli,ch ahg,e•taa.1. Im Streit
mvischen Fleisch UJnd Geist unter Gesetz und Evan
gelium, schaut der Chri.st tn die Zukunft, wo das
F1eisch abgetan; erst dann vom Geist ganz erleuch
tet bec4irf es der Gnaden.gaben .für den Sünd,e:r
n:i.cht mehr. - Der Christ unter ,d,em „Zu.gl,ei.ch" als
Werdender ist in seinem ganzen Lehen erfaßt. In
dteisem Begriff „ganz" steckt meder dLe Pr-0blema,tik
der unwiederholhar,en und umevi,die11b,air,en Zeit. Das
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ganze Leben des Gläulbigen Jst eine Buße bis· ,in 
diie letzte Zeit: Haß g,egen diie Sünde und säch; 
· seihst, Buße . i_n Geist . und W'a'hrheit und .nicht guten
· Werken, �täncl:i.ges Gebet · ;Vergib u:ns unBere . (wirk0 

Hohe) Schuld' (Ablaßthesen; Angriff gegen, :falsche 
Sakrarnenuitheologie) , BhensQ wird das ganze Le
ben durch d.en Gläiiben, in dem die . Vate:mmer
ßitte verwüklicht wird, veriiridert (nid;r t dmch Sa
ktamente -oder Leberuswei-se) .  Der ganze Mensch in 
sejnen charakteri-sti-schen ·- ·• Momenten wie Wollen,
7.ei,tyerf�. Spra,i::he und • .  damit . GescMchtafor
m'Ünig er:fährt mit dem lebendi21en Gott (. ,l}J.i'') sein 
Sein und -seine Sünde. Sein Le'bien ist daher k,eiine 
Zmtändlic:hkeit, .  �ridern . Voll

zug, immermehr ge
ret:htfemgt; immermeh.r von Sünde hef1eckt .(Thesen 
de homine 1536) .  Ei lebt unter Gottes „neuem 
'testament' ' Ab,endmahl kein sa-crifidum) , s,e,iner Wil
,)efi5verfügung, di,e für ihn in Krnft steht, ist in 
�m „zweiet Zeiten Schla,chtgebtef' (C . . F. Mey,er)
·ttes Gesetzes und der Gnade, zwiBclien der Vier
g�n,gienheii. Jn Kr,euiz und Auferstehung Chrisü und 
der Zukunft sei�r Auferste'hiung und des ewigen 
Lebens

. Von der weiteren Umwelt Lurthers stellte Frnu Dr.
W e r 1 ,  Dresden, �ei ,,Kirche.ngeschichtlich und
politisch · bedeutende , Frauen der Reformationszeit"
vor, ·  die Schwestern Anna · .(1485- 1525) und Katha
rina . ( 1�87- 1 561 )  von Meckleniburg, beide Miitier
bedeutender Für-sten der Reforma,UaIIJSiZeit, Mer des
Philipp von Hessen, dorC desi Moritz von Sachsen.
Beide Schwestern b,ewähiren ,s-kh in harter Ausein
andersetzung. Anna, 1 509 s·C:hon Witwe geworden,
führt einen klu,gen ,und . ;eneigi,schen . Kmnpf für ihren
.Sohn geg�n Regentschaft Willd. Y.ormll!Ild (Friedrich
den Weisen) , gewinnt .sdilteßlkh die Macht 1.,:nd
negiert in vorbi1dl�cher Fi.ir�rge :u·11,d W:i.rtschafts
fühmn:g, vi.el · in Verbindün.g Jnit Goor.g vo.n . Sach
aien; dem Schwiegervater der Tochter. Biiieb siie im
alten Gla!uben,  so wurde die jüngere Schwester Ka

tharina, langie mittellos gehalten :und so ,recht spät
verheiratet mit Heinrich voii Sachs-en-Frei:ber.g, die

·. tr,eihende · Kraft der .·· Reformation- im albertmischen
Sachs,en · gegen den har�en Wiiderstand ihres Schwa
gers Georg, dem :erbfüerten Luther-Gegner, Drei-
2,ehn Jahre muß sie um die En�cheidun;g ihres
M&nn,es ringen, ,de.r wirt,schaftlich · vom -sitärker�
Brude:r abhängig _i,st, und dr,ei weit,ere Jahre· mit
ihm .• · zm,amm,en g,egenüher alle:m Druck und Ent
�rhQ.IIl.gsa;osichten Georgs be&tehen, ):iiis • dessen Tod
die Spa,nnu:ng löst. 1 539 Wird die Reformation im
.Alberünischen eingeführt. . ·. 

Bald darauf Witwe, . . ge
w.mat siie nai::h .anfäng)i-cher Spanm.:lllllg .Einfluß . ,a.uif 
ihren Sohn Moritz. Ihre Empörung über das Augs
b1.lii'.ger lnt,erim wird diiesen bestimmt hahen, sich
.m. ihm nicht Zll' beteiligien und nru.r pro forma das
Leipziger zu er1�en. Sein D1:mkmal im Chor des
freihergier -.Doms ist sicher i!)l' . Werk. 

-
. 

. 
' 

Prof. Dr. Ha e n d  l e  r ' 1S · (Rostock) .  Beitrag „Zum
1JOÖ. Todestag A7]sgors" �thülltie den Stand der
Missi,on 836 - 865 · ini skandinavischen Norden., die
wohl Wille. und Wohlwollen de.5 Papstes und dts
Kaisers Ludwig des Frommen und des Königs Lud
wig des Deutschen fand, der •es aber . an wirksamer

Förderung mangelte. Umso entscheiden.der ist der 
Emsa.1-z Ansgars, der in Dänemark uoo Schweden 
Christen llil.ter den Bk1aven und Glä.uheniswill,ige 
unter den Freren . und. Herren findet, . ,Kirchenu an
richtet, danach ,später dort ti.efs.ten Irrglauben wie
der feststellt und vor Thingient�ungen gestellt 
wird, dessen . Erzbistum Ham'burg :,,erstört w,rd, so
daß er in Bremen · . . st<ih :nied,etläßt und daß Erzbis
tum Hamburg-Bremen sich kir,chenrechtl�ch erwir
ken muß. Zu di-eser schweren Aufgabe ist er in 
sein,er Frömmigkeit bestimmt, in der Träum� eine 
Rolle spielen, Auf Gesichte in Szenen 1md Stim
men wird er als Ki111d bewu.ßtet ·Christ, weiß er sich
bestimmt · 2JUm Dienist, der im Martyrium gekrönt ist
(den Märtyrt!rtod fand er IImO,  'lIDIIIl Missdonsa.uf
tr�g. zur Reise unter schwieriigen Bedingun,gen, zum 
Bleiben i,m Erzhist!um nach · der Zerstörung Ham
lrurgs; mm Y,orstoß na-ch Nordetbieil., wo schreck� 
liehe Verbr,echen geschehen. ·, In den Träumen war 
immer Kraft . und Heil der .  evangelischen Botsc.lwft 
das entscheidende Moment Die Trä!ume lagen oft 
zeitlich weit rurück um,d kamen in den entscheiden
de:g. ·Momenten · wieder · iIJJS

. 
Bewußtseilll. 

Der Begriff „We1sheit" verba'l1<l zwei b,iiblische Un
tersuclmngen. 
Dr. S k l a:dn y ,  Gre:if.swald, versuchte, ,,Die Weis
heit int Rahmen des . Alten Testamie.ntes" als ein
Hauptmoment atL Theologj,e he.rausizustellen, indem 
er ihre P01Sitive Erscheinung .durch Gesei!z und Pro
pheten hindur.ch nachwies und di:e ältesten Zelllg
nissc dieser Literatur ainalysi:erte ,  Sprüche 1 0 - 15 
W,  1 6 - 22 (B) ,  25 - 27 (C) , 28 - 29 <D). Di,e Kern
frage decWei,sheit, wie der Men.s.ah- di,e von Jahwe 
gesetzte Ordnung der Welt erk.ennt und i:hr im All
ta,gsleben · g,erecht wird, wird in der ältesten Gruppe 
A unter dem Thema ,der Ger.echte (= W.ei!Sle) µnd 
der .Frevler <= Tor) '. entfaltet. Die pädaigogisdi,e 
Absicht, · · da.s Zl.liSammenle'.bCU: der Menschen w ord
nen, soweit Gesetz und K!ul1JUJs di,e•s 111i,cht r.egeln, 
ist offensichtHch. . . D gibt Re�eln für das �sell
sclta,ffüche V erhalten, iinsheson-dere für den König. · 
C mußte uiiberüclGi;i:chtigt bLeiben., da.für die · kom
pli�ierter,e Gruppe ß besonders hea.chtet werden: 
Dort ist . Jahwe als Garant ·seiner Schöpfung gese
hen, souverän dem . Menschen geg;enüheir, sodaß ibtei 
diesem Plan und Handeln in Widerspru.ch treten 
als Rolge . seiner Schuld {)der Une.i.nsiichtigke-it. Hier 
äußern sich Ansät.ze weiter�r Bllltwicklung der „ Weis
heit" c Lehr� bis Zll!I. 'fheodizee�Fraige, m.esisiani-scher 
Ho.ffnu:ng und jüdi,s.cb.er Apokalyp.�i'k . In der „Weis
heit" geht esdaher mehre al•s um .eine Spruchsamm
l:\lJIIJg über nfüzliches und bequemes Leben, .sondern 
um clie Gmnd;1;truktur des Al:ten Testameruts, der 
Theologie der Hoffnung. Der Sitz im Leben für 
die Bonnen. der Weisheit ist hier das „ki-n,etiBche" 
(ruomadische) Selbstverständnis; dort daJS statiJSche 
„sedetäre" (kana.anäi:sche); · Das sedetäre, be.stlmmt 
durch dfo V ers,u,chUJng des K:uLtunnolkes, wird be
deutsam . durch das Verheißum,gsmoment. 

Prof. Dr, T. H o  h iz , nun auf dem Lehrstuhl ;für 
Neues T,estarnent in Greifswald, setzte mit dem 
Thema „Weisheit' '  ain seinem Ort, nämlich dem 
hellenistischen Korinth an : ,;Paulus . und die korin-

. 
. 
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thischen , Weisen: . ·  Zur Frag.e der Gotteserkennt
nis". 1 .  Kor. 1 -2 begegnet es in der Alternativ.e: 
We1tweish;eit oder Kr,eua:; · veramlaßt durch die Ge
me:indespalturng. Di� ist hervorgerµ.f.e.n durch her-

. vorrag,ende . Männer, die im . , Zllj.SiBl(llmeooang von 
Taufe 0 ,  1 4  f; 10, .2l und . Abenidma,hl (10, 3 f) 
my&tische Weihen und damit ·  V erwarudliung erfah
r,ei-1, also Mysten sinid (und keine Gnostiker. 2, .1 2 
,;Ge1st von Gott" kennt der Gnosti:ker nicht, der 
von keiiner Venvandlurng, so.n<lern

. 
von der R�tunig 

zum Ur&pru1Dg des . :nieJ1JSchHchen We&eIIJS weiß) und 
sich so im Zustand der V,ollkommenheit. der „Attl
eratehllillg" wislSien (, ,Transeschato1o,giis,che Existenz" 
4, 7 ff; 15) .  me „Log.os-We:isheif' tsiophia · l;ogo:uJ 
ist • der . Zentral-begriff dieser Myatei:J., me forschen 
Czetein - l, 22) nach -der Gottheit du11ch dte Gott
heit (theou so-phian � 1. 24) , fähig �emacht �urch 
da-s „Martyrion Christi" (1 , 65) . . · H:ter ist der hi
storische JesULS wohl festgehalten, tn dem der trans
zendente Gott in der W,elt zugärngHcih ts•t . doch das 
Charak,t,eristikum des Menschen als . Sünder nicht 
erfaßt, wenn er nur verwandelt und n.icht . . V•�l5ölmt 
und -erlöst ist .  Die Kod1I11ther · haben wohl d1ese 
Zu,samrn-enhänge . nicht konsequent diur,chd�t. son
der;n n.ur den Zeitgeist a-u:fgenommen. P(lulus spdcht 
positiv von der Weisheit . _ Gottes · Weisheit ist wohl 
der Weisheit der Welt g,egenühergiest,ellt ( 1 ,  2 1 ;  2, 7) , 
doch so, daß die Weisheit an der Schöpfung nicht 
unbeteiligt ist, s.i.e vermaig Gott ,am ßeschichtlichen 
. (iücht n.aturv-erhafte't.en) Wirken wahrnehmen (R L 
20) . Die Weisheit Gottes isf sein Heilsrat (1 , 2 1 ) ,  
den nkht einmal dte Dämonen k8Jl11Ilte:n (,egnoken) , 
di:e den Herrn der Welt ja kreuzigten (2, .8) .  Ver
loren sind s.o, die: . den Krewes-Logos für eine Tor
heit (Nkhtigkeit) halten, die Gottes Äuißeru1rug n;t1r 
im Sein U'lld nfoht in der Tat kennen wollen , denilll 
der K.reuzes-Lo�os Lst ein Ma,chterw-ei,s (dynamis) , -
1., 1 8) , der ni.cht ,ohne Rea.ktio.n. ni.cht tllil.gestraft 
u:nhea,chtet bleiben ka,nn ( 1 ,  20 ,cl. Damit .ist Er
kenntnis nur geschichtlich, nicht spekulatival.ogisch 
möglich. GeschiclitHche Erkennt1Ü11 aber is.t nie
mals dn selbstmächti,ger Schluß aus einem erkenn
ba11en Zeichen (gegen jüd. A!bLehnung des Kreu(l)es,) , 
so rudern nur do:rt, wo der Handelnde · über sein,e 
Handlung -eine Botschaft erläßt. Daher di,e sclüof
f.en Antithesen 1 ,  17 , füer Bot,s,cha.ft (,euang.eliz;) -
dort W,ei.sheit (s.o;phia logotll),  hleir verkündilg,en, (1 , 
23) - dort for.s-chen ( 1 ,  22) . Desha.lb sind :die Be
ruf,enen (kl•etoil wesentlich ohn,e men.schli.che Akti
vität (1 ,  24) . 26 ff) . Thr,e Aktivität, (Weishei<t) lebt
auf dem Wege (im Fluß) der Offenharung . .  Darin
ilst de:r Bemfene' mit dem Berufen.den untrennbar
v,erbunden.

Es wird si,cihtha!l' dte Brücke vom P,au.l:iniJ.Sichen im 
Neuen Tes.tament zu Luther und dem · Einsatz bei 
Arugar und den meck1eooull'g11S,chen Frauen auf der 
,einen Seite und auch ziur altt,estamenfüchen Weis
heit anidrerselts,, die dort hi Paral1e1e zu.qi Gesetz 
in seiner --Beziehu.n,g zum Evan,geliium •geretzt wurde. 

Von daher i!st zu beachten die „Kritik am Christen
tum in , der afr.o-siatischen Welt", di� Prof. D. 
L ,e h m a n n ,  Halle, aUJfrütt-efod laut werden Ueß . . . 
eine vi,elscfochtige Kritik, dte oft einiseiitilg, <iift aber 

au,ch heschämend und her,echti,gt . ist. Nehen .mehr 
, . oder weni,8er �tlichen Vorwür:fon1 -moralischer 
. und politischer Art finden sich kritiische ·stin1fuen, 
.zum Inhalt der -christlichen ReHgi,on,; es wird · der 
VorwUJTf :erhoben, das . Chfistenitliim haJhe die Ganz
heit der afrikanis,chen Lel>eriisiorm zemtörtund zur 
· Entwurzelulllg . des . . Afrikaners · s.einerseits heigetra�,
Asien geißelt die lebens,Lee:re Spekulation 111nd ego
is.ti&che Existenzbehauptunig um jeden Pr-eis : , ,Das
W.asser des Christentums ist · jahrhundertelang üb,er
di,e Christenheit · ·  ;gef1IO&'!<en; · abeir · si,ehe, ein . Stei,n,
der im Innern, tr,o,ck,e1i blieb ." Afrika stellt, s-elbs,t 
wo es dankbar an. die Missiio.naaroeit denkt, die 
Fra®E!: "Na.eh hundert Jahren wurden 1unser,e Kir
chen sel.hständiig. War das .aUJch so bei P.aulus-?" 
Dte forderunig nach -einer ei-g,enständigien Potm des 
Chdst.entums wiro. erhoben. wenn es heißt: , ,Die 
Chdstenheit _ _ ist . wie ein g,r,oßer Fli.ut . a:u1& dem ·vtele
trt11k.en können. Ahe!r .g:iibt es derun nur -ein e1nzigeis 
Trinkgefäß für alle? Und muß daJs ,ein euir.opäisches 
GLäs s,ein? . Müßt ihr aus uns Schiwatr:zen. Buropäer 
machen?" 

Unter dem Süchw,ort „Weisheit" noch drei Vor
trägie: 
,.Das Problem des Sakrale:n im evan&elischen Kir
chenbau der Gegenwart" stellte het�UJs Dr. R a d  -
d a  t z , Berlin. Im 18. Jahirhundett · unbestritten 'das 
, ;Lehrhaus ; . . in Form des · Thea.ter.s,' ' wUTde das 
,evangelische Gotteshaus hn 19. zrum Problem: Unter 
SchLeiermachers Religions-Thes.en ll.Illd Sch.ink,els Re
aHs!erun.gsversu,chen fordert dais Eisenacher Reßula
tiv 1865 di.e Würde des Baus her.ausgestellt in Nach
ahmuilig des his.t,oris,chen, v!OTn;ehmHch gotischen Stils 
in Kr.euzfo!rm.. Altar und Chorraium erhöht, KanLel 
am voroeiren Mittelpfeiler; Altar im Os:t-en, ßingang 
im Westen . 1 880 Wiesbadener Programm; Kirche 
ist Raum der foi,emden Gemeinde, s10-daß der Got
tes.dieenstraum umgeh�n ist von einer FüUe · von 
Gemeinderäumen, ßßboerichtet in.1 Stil der Ze:it. Der 
Widerspruch dage�en fonnuµ.ert: .arußen F.estSpiel
ha,us,, innen, Philharmonie .  1 920 V,orstöß,e . Bart
nings, Gotik in Stahl un,tl CLais,, siyIIlhoUsJ.erend in 
Zentral- (Gottesti&ch) oder P.uahelfornt (Schenkel 
ins Unendliche) 1 da..s Ev.a!W!Uum .soll gebaut, das 
Wort g,estaltet werden. Dage�en w,erudefi skh W. 
W endlandt, Berlin, und W. Rauda, b11es-den, vom 
Sakm1en. ab und hauen sBJchHi::h nücht,em. Der ka
tholische Kirchenbau naich 1945. ,erfaßt vom der 
MysterientheoJogie · Cais:els, 'rtcht,et . .  c1etr Eu-oharistie 
diie StäUe an, / die Epipha.ni!:! und · rucht Opfer .ist. 
Der . Alta.,r • ist ,;rucht · · Opferstei,n, &andern der :war
t,e:nde Thron; Kreuz, . Leuchter, Antip.end1en treten 
!Zurück, ,das Tabernakel ist langgestreckt, die Ge
fäße ;sind o.ffene Schalen in EI'w.airtung des Wunders
der Bpipha.n.ie 1  aU.es . .andere im RaUill di,ent dem

· heiligen Ort .als Schutzhütl,e. Dieses . Prinzip wird
1n der 2-Raum-Kinchc eindrü-ckl1ch, wo in den ver
haltenen, niiederen, dunklen ltaiuan der harrenden
Gemeinde der hohe, Hchte Raum -der Gn,a.de ein
drmgt. De:r evan�elis,che Kir-chenibau hat d1e'Ses Mo
tiv in jüngst�r Zeit staTk :a.ufgen.ommen. Der Ar
•chit-ekt ruft; Sa.gt, w.ais die ev.a.ngelische Kirche ist,
. uoo., wir bauen sie 1 · · 
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Auch zwei, medizinische, Vorlesungen !§ehören zur
.,Weisheit". ,,Der Schlaf" wurpe vo,n, Prof. Dr.
med. B eck m a 111 n ,  Rostock; un1iens.uclit. Br hat
seine Bedeutung in der Schonwn,g urud z.iur Regene
ration des Körper1. Alle hishedgen Thoo.rien: über
seine Ursachen sind nicht ,llilllSreichend. Eine V,er
änderung im·. Nervenzentrum veroolaßt das Nach
lassen der Siillllesfäti.gkeit und Entispaalli'l.en der Mus
keln, sodaß das Handeln hLocHert .i.st. Weckreize
schaffen das Erwacheni doch können die im Sch1:tf
rzusümd noch gere�lt werden, weoo z. B. der Am.
mensd1laf wohl von der Säurglingsreguil!g, nicht dber
vom Gewitter vel'SCheucht wird. Reiizausschal.tr,mg
begünstigt · den Schlaf. Schla.fmangel, besonders, im
Alter, hat seinen Grund im nicht .mehr reagierenden
Schlafoervenozentrum. AJ11gefügt wurden noch einige
Feststellung;en zum Traum, der im Bruchteil von
Sekunden· Sinnesreize von g11oßem Umfang erfahren
läßt. Die Affekre sind dort meist Angst, auch
Zorn, sehen Freude. AkU!stische W ahrn,ehmungen
sind meist Wirklichkeitserfahrungen aUIS der Außen
welt, . der Flug- oder Falltr.aum viellefoht durch
Wiederkehr der Druckempfindung an der GreDJZe'
von Schlaf und Erwachen verursacht. - Dr. med.
Sc h a e ff e r, Jena, stellte die „Aufgabe und Me-

' tlwde der Psychotherapie;, dar. Diese jun!§e Diszi
plin - S. Freud, C. G. Jung. H. Schultz .als Haiupt
vertreter nur kmz genannt - hat sich schnell einen
Namen gemacht, so daß sie heu,te mit ihr.em Fach
gegner, der Physiol,ogie, in Arbeits,gemetnscha,ft steht. 
Sie sucht den Menschen im Ganzheitisaispekt zu er
fasst> . .n und muß darum den Patienten gewinnen,
sich selber und ni-cht seine Krankheit zu. sehen.
Dazu iist nötig, daß der Psychotherapeut selber „.ein
Stück seines LebeillS .m!t dem anidern ,mit1eben" kann,
damit der Patient nicht 2Jum Ohj-ekt seiner Prinzi
pien gemacht wer.de. Diese BehancllUI1Jg;smethode ist
geradezu bestimmend für alle Neurosen psychlscher
und organischer Art, d, h. bei einiem Drittel der
Patienten ins@esamt. Die Behandlung ge•s,chieht nach
Feststellung des Schwierigkeitsgrades in drei Pha
sen, Unkritis-che Ermittl.un,g der Anslicht und des
Lebensraumes des ·· Patienten, Informierun,g des Pa
tienten, der protestiert, über seine V,erhaftun,g, Ak
zepU.on des Tathestarudes durch den Patienten und
Beteiligung an der „Behandlung". Das hauptsäch
liche Behandlungs„mittel" ist das „W,ort", das in
der PawJowsC'.hen Schule materiell venstande:ni wird;
mit ihm wird rational-Logisch aufdeckend oder sug
gestiv zudeckend gearbeitet und Emoti.on erwirkt.
Oft muß eine EinühÜillg folgen. Behandhmgshe
richte verdeutlichten dais Vorgetragene. 

Für all diese Themenentfaltung i,st neben den Do
rzenten Prof. S c h o t t als dem wissenJSchaiftlichen
Leiter zu danken. 

Eirugeladen hatte .zu dieser ermunternden Arbeit die
evangelisch-lutherische Landeskir,che Mecklenburgs
nach Güstrow in der letzten Au,gmstwoche. Der
Lehrgang wurde im feierlichen Gottesdielll.St im Dom
mit der Predigt des Landesbischofs D. Dr. B e s  t,e
eröffnet und auch dort' beschl,ossem dahei mit der
Predigt des Landeoouperintendenten Ga 11 e· y , in
dessen Händen die äußere Origanisation der Tagung
lag. 

Etwa 80 Teilnehmer aUJs allen Teilen der Republik
- in den Vorlesusngen .s,tieg die Zahl -der Hör.er
auf 200 - kamen in die altie Zentrale 1im Lande
Werle und beoogen die Quart,ier,e, die diie DEFA
nach ihren Barlach-Aufuahmen freigemacht hatte.
Bar1acli-Ha1JJS, Barla,ch�Gedenkstätre in der Gertru
den-Kapelle und sein GefaHenen-Ehr,enimail im Dom
wurden besj1chtigt. Thre Kunst.schätze zeigten. die
Stadtkirche mit ihrem hedeutisamen Flügelaltar des,
Brüssel er Meisters Jan · Borman und der Dom mit
seinem 11eiche.n Altar, den Apostelfigur,en, dem ro
mantschen Kruzifixus und Denkmäiern mecklenbur
gi.scher Geschichte; dort hörten wir aucli eine gut,e
Abendmusik .. mit Meistern des Barociks und d:er 
Modeme, dargebr.acht ·· vom · Domorgaruiisten Winfried·
P e t e r .s e n und dem· ausdruck.starken. Baisisrusten Jo

hannes K ü n:z e 1, J,ena.; Die Vo.rlesungen waren
in der dai7lll eing,eriichteten Heiliig-Ccist-Kirch.e, nahe
an dem schönen Renaissance-Schloß, in dem die·
vorbildlichen Resta;urationsanbeiten, noch im Gange, 
ibesid1tigt werden konnten. Die Stadt zeigt gute 
Bü.rgerhruuten aus vielen StilepocheI1. In einem .aJ
ten P.atrizierhaius mit Rokokko-Formen im Inneren
uoo. klassizistischer &s.s.ade wurden die giuten meck
lenbiurgioschen MaMzei.ten eirngenommen. Ein Sonn-.·
lagsaiusflug führte durch die Larudschaft nach Ah
renshoop a.uf den Darß. In Rostook wurde in der 
Bartning,schen Notkirche St. Johannis an eilnem Got-:
tesdienst mit eindrü,cklicher Predi:gt teilgenommen; 
In Ahrensho.op reizte nicht nur die See, Strand :un&i
Diinen, sondern auch das Ma1erhaus 1UI1.d die be� 
kannte Holzka.peU.e. Auf dem F.riedho.f wurden ilie, 
Gräber der Seebergs und dBJS neue von Leipoldt ·
besucht. Die Heimfahrt führte durch den Darß• 
und übe;i: Barth und Rfünitz-Damgarten. 

. '-J 

Wer teil�nommen hatte, i:st erfüllt ,und danikbar1
und lockt nächstes Jahr na,ch Erfurt. ).

_·f; 

Schoemrich. An.k!.., 
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